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Stellungnahme zum Entwurf: 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit, zu dem o.g. Entwurf Stellung zu nehmen. Dem kommt die 
GGG NRW gern nach. 
 
Personalausgaben 
Aus Sicht der GGG NRW ist im EP 5 des Haushaltsplanentwurfs 2021 nicht nur für die Ge-
samt- und Sekundarschulen der von Ministerin Gebauer zugesagte Einstieg in die Angleichung 
der Eingangsbesoldung für Lehrerinnen und Lehrer der unterschiedlichen Lehrämter weiter-
hin nicht erkennbar. 
 
Aus Sicht der GGG NRW fehlen im Haushaltsplanentwurf 2021 und den nachgeordneten ge-
setzlichen Vorgaben zudem dringlichst benötigte zusätzliche Regelungen zur Einführung ei-
nes schulscharfen, besser: schülerscharfen Sozialindexes auch für weiterführende Schulen 
jenseits der Hauptschulen, um die Schulen an besonders herausfordernden Standorten nach-
haltig zu entlasten. 
 
Die Regelungen zum Sozialindex für die Grund- und Hauptschulen basieren nach wie vor auf 
dem Zuweisungsmodell vergangener Jahre: 
 

 
(Erläuterungen zum EP 5, S.91) 
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Hinsichtlich der Größenordnung der zusätzlichen Personalzuweisungen an Schulen insbeson-
dere der Standorttypen 4 und 5 schlägt die GGG NRW vor, sich zunächst an den zusätzlichen 
Zuweisungen für die sog. „Talentschulen“ zu orientieren: 
 

 
(Erläuterungen zum EP 5, S.95) 

 
Dass die GGG NRW vorschlägt, vorerst die Berechnung eines Sozialindexes noch nach dem 
Modell der Standorttypen vorzunehmen (die ursprünglich für einen gerechten Vergleich der 
Ergebnisse der Lernstandserhebungen gedacht sind), ist der Sichtung der Vorlage des MSB 
„Bericht der Landesregierung zur 80. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung zum 
Thema „Sachstand zum schulscharfen Sozialindex für Nordrhein-‚Westfalen“ vom 29.09.2020, 
Drucksache MMV 17/3933, geschuldet. Das darin vorgelegte Konzept bedarf aus unserer Sicht 
noch einer sehr grundlegenden Überarbeitung, bevor es eingesetzt werden kann. 
 
Regelungen für die Zuweisungen an Schulträger 
Der von der GGG NRW eingeforderte Sozialindex darf sich aus unserer Sicht zudem nicht auf 
die vom Land zu organisierende Lehrerversorgung beschränken. Wir teilen hier die Sicht des 
MSB: 
 

 
(Erläuterungen zum EP 5, S.11) 
 

Vielmehr sind also aus Sicht der GGG NRW u.a. im Gemeindefinanzierungsgesetz GFG 2021 
Regelungen zu treffen, damit ein Sozialindex - zur Ressourcensteuerung an die Schulen an be-
sonders herausfordernden Standorten - auch die Mittel der Schulträger betrifft (Sekretariats-
stellen, nichtlehrendes Personal, Digitalisierung, EDV-Administration, Einsatz von Mitteln für 
Bautätigkeiten etc.). 
 
Dass für den Haushalt 2021 noch ausreichende Ressourcen für zusätzliche Lehrerstellen zur 
Verfügung stehen, macht der Ansatz für die Gymnasien deutlich, denen bereits im Haushalt 
2021 bemerkenswerte 1.450 sog. Vorgriffsstellen zugesprochen werden – für einen Bedarf, 
der wegen der Umstellung von G8 auf G9 erst 2026/27 entsteht: 
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   (Erläuterungen zum EP 05, S. 102.) 

 
 
Im Interesse der Schülerinnen und Schüler der Schulen an besonders herausfordernden Stand-
orten bitten wir dringend um Nachbesserung im Sinne unserer Hinweise. 
 
Denn: 
„Beste Bildung“ darf sich – nicht zuletzt im Interesse des sozialen Zusammenhalts unserer 
Gesellschaft - nicht auf die Schülerinnen und Schüler beschränken, die auf Grund ihrer sozia-
len Situation ohnehin bereits bevorzugt sind. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
 
 
Rainer Dahlhaus 
Mitglied im Landesvorstand 


